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Newsletter Freiwilligendienste Mai 2018 
 
mit diesem Newsletter wollen wir Sie wieder über aktuelle Fragen 
informieren. 
 
 

1. Veränderungen in den Freiwilligendiensten 
In den letzten Monaten hat es in den Freiwilligendiensten noch 
einige personelle Wechsel gegeben. Zu Ihrer Information senden 
wir Ihnen den aktuellen Stand der Zuordnung unserer 
Mitarbeitenden zu den jeweiligen Teams und ihre Telefonnummern. 
 

2. Einladung zu Einsatzstellentagungen 
Über aktuelle Entwicklungen in den Freiwilligendiensten, bei uns im 
Zentrum und in der Kooperation mit Ihnen als Einsatzstelle 
informieren wir in regionalen Veranstaltungen – Einladung in der 
Anlage. 
 

3. Fristen für die Einreichung von neuen Verträgen 
In den nächsten Monaten werden wir wie in jedem Jahr den 
Großteil der Verträge (über 2000) für den kommenden Jahrgang 
schreiben.  
Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Angelegenheiten hat uns im Frühjahr mitgeteilt, dass im Sommer, 
der Hochphase von Bewerbungen der Freiwilligen, eine Frist von 6 
Wochen vor Dienstantritt gelten würde, innerhalb derer das 
Bundesamt eine zuverlässige Bearbeitung von 
Freiwilligenverträgen zusagen könne. Verträge, die später beim 
Bundesamt eingehen würden, müssten ggf. auf einen späteren 
Dienstantrittstermin verschoben werden. Wir haben dem 
Bundesamt umgehend mitgeteilt, dass dies ziemlich 
wirklichkeitsfremd sei, die Erfahrungen zeigen, dass immer mehr 
junge Leute sehr kurzfristig einen Freiwilligenplatz suchen und 
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dann aber gerne kurzfristig starten wollen. Dies häufig auch mit Blick auf eine geplante 
Ausbildung oder die Aufnahme eines Studiums im Herbst des Folgejahres. Unsere 
Proteste (und auch die sämtlicher anderer Wohlfahrtsverbände) sind bisher 
zurückgewiesen worden, wir werden in den nächsten Wochen sehr genau beobachten, 
ob bzw. wie sich die neue Regelung auswirkt. Wir raten dazu, die Vereinbarungen mit den 
Freiwilligen möglichst frühzeitig zu treffen und uns zügig die Einverständniserklärungen 
und Bewerbungsbögen zukommen zu lassen. In der Tat brauchen wir aber ca. 3 Wochen 
vor Dienstantritt die unterschriebenen Vereinbarungen, da sie bei uns bearbeitet, 
gezeichnet und verschickt werden müssen (Postweg und Weg von der Poststelle des 
Bundesamtes bis zum Schreibtisch der zuständigen Sachbearbeitung. Bitte halten Sie die 
3-Wochen-Frist auch bei FSJ-Verträgen ein. 
 

4. Dienstunfähigkeitsbescheinigungen von Freiwilligen 
Wir bitten darum, dass Sie uns AUs künftig ausschließlich im Original zukommen 
lassen. Bitte achten Sie darauf, dass uns die Original-AUs zeitnah zugesandt werden. 
Bitte informieren Sie uns im Falle einer längeren Erkrankung über das bevorstehende 
Ende der Lohnfortzahlung und über die Wiederaufnahme des Dienstes, damit wir die 
Auszahlung des Taschengeldes anpassen können und wir nicht gezwungen werden 
Rückforderungen an die Freiwilligen zu stellen. 
Faxe oder Kopien von AUs per Mail werden von uns einzig für Seminare der politischen 
Bildung beim Bund vorab benötigt. Die Freiwilligen werden hierüber von uns im Vorfeld 
aber informiert. 

 
5. Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug 

Das Sonderprogramm „Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“ läuft Ende 2018 
aus. Dies bedeutet, dass es keine Zusatzkontingente für den BFD mit Flüchtlingsbezug 
mehr gibt und keine besondere Förderung mehr beim BFD für Geflüchtete. Wir haben 
aktuell ca. 80 Freiwillige im Einsatz mit Flüchtlingsbezug und ca. 20-25 Geflüchtete, die 
einen Freiwilligendienst bei uns absolvieren. Wir gehen davon aus, dass wir im 
übernächsten Jahrgang etwa die gleiche Anzahl haben werden, die wir dann über das 
Regelprogramm abwickeln werden, insgesamt höhere Zuschüsse sind uns auf 
Bundesebene in Aussicht gestellt worden. Für den Jahrgang 2018/2019 achten Sie bitte 
noch auf die Sonderbedingungen für das Programm BFDmF. Teilnehmende des 
Programms, die in 2018 ihren Dienst beginnen, laufen bis zum jeweiligen Dienstende im 
Sonderprogramm. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für das Team der Freiwilligendienste 
 

 
 
Anlagen: 

 Übersicht Teamzuordnung mit Telefonnummern 
 Einladung zu Einsatzstellentagungen 

 


